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Bayerischer Blinden- und
Sehbehindertenbund e. V.




Wir bitten Sie um folgende Angaben:

Name:
     
Partei:
     
Stimmkreis:
     
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 12. September 2008 an folgende Adresse:

Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e. V.

z. H. Frau Stephanie Weinfurtner

Arnulfstraße 22

80335 München

Wenn Sie uns den ausgefüllten Fragebogen als E-Mail zuleiten können, benutzen Sie bitte die E-Mailadresse info@bbsb.org
Medienversorgung

Blinde und sehbehinderte Menschen brauchen Literatur wie Zeitschriften, Zeitungen, Bücher und alle weiteren gedruckten Publikationen in einer für sie nutzbaren Form. 

Das kann Blindenschrift, Großdruck, eine Audiokassette, eine DAISY-CD (erweitertes MP3-Format mit buchähnlichen Navigationsmöglichkeiten) oder ein digitalisierter Text zur Ausgabe mittels Spezialprodukten am Computer sein.

In Bayern gibt es zwei wesentliche Einrichtungen, die diese Medienversorgung bieten und vorantreiben:
· das Beratungs- Informations- und Textservicezentrum des BBSB 

· und die Bayerische Blindenhörbücherei.

Wir fordern das uneingeschränkte Recht auf Teilhabe an Information und Kultur. Von den bestehenden Einrichtungen können nur Bruchteile der jährlich erscheinenden Literatur für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich gemacht werden. Die Bayerische Blindenhörbücherei kann beispielsweise pro Jahr ca. 100 Bücher auf Tonträger produzieren.

Eine weitere Unterversorgung besteht im Angebot von sogenannten Hörfilmen. Das sind Filme mit zusätzlichen akustischen Bild- und Szenebeschreibungen die dem blinden bzw. sehbehinderten Zuschauer Erläuterungen geben, die rein über das Gehör aus dem Film nicht aufgenommen werden können. Sie können in Kinos, auf Video bzw. DVD und auch im Fernsehen angeboten werden.

Wenn auch insbesondere das Bayerische Fernsehen schon sehr engagiert und erfolgreich Hörfilme produziert und ausstrahlt, ist nur ein sehr geringer Anteil des täglich angebotenen Fernsehprogramms für blinde und sehbehinderte Menschen uneingeschränkt nutzbar.

Unsere Fragen:

Wie wollen Sie sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Bayerischen Blindenhörbücherei und des Beratungs- Informations- und Textservicezentrum einsetzen?

     
Wie können die Filmproduzenten und Fernsehanstalten dazu bewegt werden,

mehr Hörfilme zu produzieren bzw. auszustrahlen?

     
Bildung und Beruf

Blinde und sehbehinderte Schüler besuchen entweder die Regelschule (schulische Integration) oder ein Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen.

Bei der Berufsausbildung bietet sich eine duale Ausbildung oder die Ausbildung an einem Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte an.

Auf dem Weg in den Beruf und bei Problemen am Arbeitsplatz unterstützen Integrationsfachdienste.

Wir fordern für unseren Personenkreis die gleichberechtigte Teilhabe an Schule, Ausbildung und Beruf.

Gemeinsamer Unterricht darf nicht zu Lasten des Kindes bzw. der Familie stattfinden. Wir beobachten, dass die mobilen sonderpädagogischen Dienste mit viel zu wenigen Lehrerstunden ausgestattet sind. 

Schulische Integration zum Spartarif darf es nicht geben.

Für uns stehen beide Schulformen gleichberechtigt nebeneinander!

Notwendige Rahmenbedingungen des gemeinsamen Unterrichts sind für uns:


· zusätzliche Unterrichtshilfe in der Klasse,

· regelmäßige sonderpädagogische Unterstützung durch Blinden- bzw.

Sehbehindertenpädagogen (mobile sonderpädagogische Dienste),

· unbürokratische Hilfsmittelfinanzierung durch den überörtlichen Sozialhilfeträger zur Entlastung des örtlichen Schulaufwandsträgers.

Unsere Fragen:

Unterstützen Sie unsere Forderung nach einem gesetzlich verankerten Wahlrecht der Schulform, also schulische Integration oder Unterrichtung an einem Förder​zentrum?

Ja
 FORMCHECKBOX 

Nein
 FORMCHECKBOX 

Heute muss nachgewiesen werden, dass die Integration an der Regelschule nicht möglich ist, bevor ein Schüler an ein Förderzentrum wechseln kann.

Ja
 FORMCHECKBOX 

Nein
 FORMCHECKBOX 

Werden sie sich für einen Ausbau der mobilen sonderpädagogischen Dienste einsetzen?

Ja
 FORMCHECKBOX 

Nein
 FORMCHECKBOX 

Werden Sie sich für den Erhalt und Ausbau der Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt sehen einsetzen?

Ja
 FORMCHECKBOX 

Nein
 FORMCHECKBOX 

Bayerisches Gleichstellungsgesetz

Erfreulicherweise wird das Bayerische Gesetz zur Gleichstellung Integration und Teilhabe behinderter Menschen über den 31.08.2008 unbefristet fortbestehen.

Bisher hat das Gesetz im Alltag von Menschen mit Behinderung noch zu wenig spürbare Verbesserungen gebracht. 

Ein Grund dafür ist, dass die Rechte und Möglichkeiten zu wenig oder gar nicht bekannt sind.

Unsere Fragen:

Was beabsichtigen Sie zu tun, um die Herstellung von Barrierefreiheit - insbesondere im Öffentlichen Verkehr (Stichwort: Blindenampeln gemäß RiLSA) und ÖPNV (Leitsysteme in Bahnhöfen und an Bahnsteigen, akustische Fahrgastinformationen, gut sichtbare, kontrastreiche Informationen) zügig flächendeckend umzusetzen?

     
Setzen Sie sich für ein besonderes Förderprogramm zur beschleunigten Herstellung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ein?

Ja
 FORMCHECKBOX 

Nein
 FORMCHECKBOX 

Kompetenzzentren des BBSB

Wir bieten allen blinden und sehbehinderten Menschen in Bayern mit 10 Beratungs- und Begegnungszentren, 9 Ambulanten Rehabilitationsdiensten und 5 Sozialabteilungen ein umfassendes Beratungs- und Reha-Angebot. Über 80 ehrenamtlich Aktive, blinde und sehbehinderte Berater leisten jährlich ca. 2.700 wertvolle persönliche Besuche und Beratungsgespräche.

Unsere Fachkräfte im Reha- und Low Vision-Bereich unterstützen jährlich ca. 1.200 Ratsuchende mit individuellen Trainingsprogrammen zur selbständigen Gestaltung des Alltags trotz Seheinschränkung. Ein Umzug in eine betreute Wohnform kann bei älteren Menschen, welche die größte Gruppe unserer Ratsuchenden darstellen, durch diese gezielte, Einzelberatung und –schulung oft hinausgezögert oder ganz vermieden werden. 

Unsere kompetenten Mitarbeiter in den regionalen Sozialabteilungen unterstützen blinde und sehbehinderte Ratsuchende in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten. Qualifizierung und Supervision für unsere ehrenamtlich Aktiven sind ebenfalls ihre Aufgaben.

Seit vielen Jahren hat sich dieses ehren- und hauptamtlich verzahnte Beratungsnetz bewährt. 

Aber:

Die Zuschüsse durch den Freistaat Bayern über die „Richtlinien zur Förderung der offenen Behindertenarbeit“ reichen bei weitem nicht aus. Die Eigenleistung des BBSB für unsere Dienste ist im Laufe der Jahre von anfänglich 10 % auf mittlerweile 20 bis 25 % angestiegen.

Unsere Fragen:

Unterstützen Sie unsere Forderung dass die Ende 2008 auslaufenden Förderrichtlinien der OBA fortgeführt und weiterentwickelt werden?

Ja
 FORMCHECKBOX 

Nein
 FORMCHECKBOX 

Unterstützen Sie unsere Forderung nach Anhebung der Fördersätze, so dass die Eigenleistung der Träger wieder reduziert werden kann?

Ja
 FORMCHECKBOX 

Nein
 FORMCHECKBOX 

Nachteilsausgleich für Menschen mit hochgradiger
Sehbehinderung

Wir stellen in der Beratungstätigkeit zunehmend fest, dass Menschen im Grenzbereich zur Blindheit (Sehvermögen von 1/50 bis zu 1/20 auf dem besseren Auge) erhebliche Probleme bei der Alltagsbewältigung haben. 

Sie sind häufig im Haushalt, bei Einkäufen, Arztbesuchen, Behördengängen und bei vielen Verrichtungen auf fremde Hilfe und Assistenz angewiesen.

In sechs Bundesländern gibt es für diesen Personenkreis bereits eine staatliche Sozialleistung (Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Wir stellen in Bayern eine Versorgungslücke fest und sprechen uns deshalb für eine Ergänzung des Bayerischen Blindengeldgesetzes und für die Einführung eines "abgestuften Blindengeldes für Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung“ aus.

Unsere Fragen:

Stimmen Sie unserer Forderung auf Einführung dieses staatlichen Nachteilsausgleichs für Menschen mit Hochgradiger Sehbehinderung zu?

Ja
 FORMCHECKBOX 

Nein
 FORMCHECKBOX 

Werden Sie sich für eine diesbezügliche Ergänzung des Bayerischen Blindengeldgesetzes aussprechen?

Ja
 FORMCHECKBOX 

Nein
 FORMCHECKBOX 

